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(54) Gebinde mit einem Aufreissdeckel, Aufreissdeckel sowie Aufreissdeckelring

(57) Bei einem Gebinde (1) mit einem Aufreissdeckel
(2) ist dessen Deckelöffnung mit einer Aufreissfolie (25)
abgedeckt. Die Schnittkante (3) der Deckelöffnung (26)

ist dabei bis in den Bereich der Deckelkernwand (34)
zurück gebogen. Damit ergibt sich bei der Befestigung
des Deckels am Gebinderumpf, die bevorzugt mit einer
Falzverbindung (6) erfolgt, ein Schutz der Schnittkante.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gebinde mit einem
Aufreissdeckel. Ferner betrifft die Erfindung einen Auf-
reissdeckel für ein Gebinde und einen Aufreissdeckel-
ring, wie er zur Bildung eines Aufreissdeckels verwendet
wird. Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Her-
stellung eines Gebindes mit einem Aufreissdeckel und
ein Verfahren zur Herstellung eines Aufreissdeckels oder
eines Aufreissdeckelringes.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, Deckel für dosen- oder büch-
senartige Verpackungen bzw. Gebinde als auf dem Ge-
binde oberseitig permanent befestigte Metalldeckel aus-
zuführen, die eine Entnahmeöffnung ausbilden, die bis
zum ersten Gebrauch des Verpackungsinhaltes durch
eine durch Heiss-siegelung aufgebrachte, abreissbare
Folie, insbesondere Metallfolie oder Verbundfolie, ver-
schlossen ist. Ein zusätzlicher, über dem Metalldeckel
angeordneter Deckel aus Kunststoff macht das Gebinde
während der Verbrauchsdauer für deren Inhalt wieder
verschliessbar. Die Figuren 1 bis 8 zeigen ein derartiges
Gebinde und dienen zur Erläuterung von Herstellungs-
schritten bei der Herstellung solcher Deckel nach Stand
der Technik.
[0003] Bearbeitungseinrichtungen zur Herstellung von
Metalldeckeln mit Abreissfolie weisen in der Regel auf
einem Maschinengestell mehrere linear oder kreisförmig
angeordnete Bearbeitungsstationen sowie eine Förder-
einrichtung auf, welche die Deckel vom Anfang der Ein-
richtung, wo vorgeformte Deckelteile in die Einrichtung
gelangen, bis zum Ende der Einrichtung fördert, wo die
fertigen Deckel über Rutschen in Ablagen gelangen. Fi-
gur 2 zeigt (nur auschnittsweise) gestapelte metallene
Deckelrohlinge 20 als Beispiel für Deckelteile. Diese
Rohlinge 20 sind z.B. runde Metallscheiben von z.B. 11
cm Durchmesser. Natürlich sind andere Grundformen,
z.B. quadratische, ovale oder rechteckige Scheiben und
andere Durchmesser ohne weiteres möglich. Die Roh-
linge 20 sind bereits in einer nicht dargestellten Bearbei-
tungsmaschine an ihrem Rand vorgeformt worden, wie
dies später anhand Figur 2 erläutert wird. Diese Rand-
formung eignet sich für eine Falzverbindung von Deckel
und Gebinderumpf. In der Figur 2 und den nachfolgenden
Figuren ist jeweils nur ein Sektor der ganzen Scheibe
dargestellt, um die Zeichnung zu vereinfachen. In der
ersten Bearbeitungsstation wird durch eine Stanzbear-
beitung mit Ober- und Unterwerkzeug eine Öffnung 26
in die Scheibe gestanzt, was in Figur 3 ersichtlich ist, in
welcher der Rand der Öffnung mit 21 bezeichnet ist und
die ausgestanzte runde Scheibe mit 27. Bei der nächsten
Bearbeitungsstation erfolgt ein Ziehen des Randes 21
nach unten, wodurch der in Figur 4 gezeigte Verlauf 22
des Randes erzielt wird. Die ringförmigen Deckelrohlinge

20 gelangen nun in eine weitere Bearbeitungsstation, in
welcher eine Folie 25 über der Öffnung 26 des Deckels
20 plaziert und dort durch Heissversiegelung befestigt
wird, was in den Figuren 5 und 6 ersichtlich ist. Die Me-
tallfolie 25 ist dazu auf bekannte Weise an ihrer Unter-
seite mit einer Kunststoffschicht versehen. Der benötigte
Folienzuschnitt 25 wird in der Regel aus einer breiten
Folienbahn ausgestanzt und über der Mittelausnehmung
bzw. Deckelöffnung der ringförmigen Scheibe plaziert
und durch die Heissversiegelungsstation wird die Folie
unter Hitzeeinwirkung am Rand der runden Ausnehmung
des Teils 20 unter Hitzeeinwirkung angepresst, so dass
die Folie 25 mit dem Deckel 20 durch Aufschmelzen und
nachfolgendes Abkühlen der Kunststoffschicht dicht ver-
bunden wird. Dies ist bekannt und wird hier nicht näher
erläutert. Zur Abkühlung kann allenfalls eine Kühlbear-
beitungsstation vorgesehen sein. In einer weiteren Be-
arbeitungsstation wird die Folie 25 mit einer Prägung 24
(Figur 7) versehen, und es wird weiter der Rand 22 zum
fertigen Rand 23 umgebördelt. Dabei können verschie-
dene Bördelformen vorgesehen werden.
[0004] Die Anforderungen, die an solche Behälterdek-
kel gestellt werden, entsprechen denjenigen, die an kon-
ventionelle Deckel für Blechgebinde oder andere Gebin-
de bzw. Verpackungskörper gestellt werden. Dazu ge-
hört Korrosionsfestigkeit, nicht nur gegen äussere Ein-
flüsse, sondern besonders auch gegenüber dem Füllgut,
das nicht selten chemisch aggressiv ist. Insbesondere
bei feuchten oder nassen Füllgütern ist Korrosion im Hin-
blick auf die lange Lagerdauer, wie sie bei Verpackungen
der genannten Art verlangt wird, problematisch. Zur Ver-
hinderung von Korrosion ist das Blech, aus dem die
Blechdeckel oder die aus Blech bestehenden Deckelrin-
ge hergestellt werden, beschichtet. Die Beschichtung
des Bleches ist dem Fachmann bekannt; sie besteht in
der Regel auf der Gebindeinnenseite aus Polyethylen-
teraphtalat (PET)oder einem hochfesten Thermolack,
der bördelfähig ist und auch aggressivem Füllgut über
die geforderte Lagerdauer von manchmal mehreren Jah-
ren widersteht. Die Außenseite wird mit Polypropylen
(PP) oder einem Lack mit PP-Partikeln beschichtet, ob-
schon solch eine Beschichtung nur reduziert bördelfähig
(d.h. mechanisch beanspruchbar) ist, da bevorzugt PP
als Klebe- oder Siegelmedium der Aufreissfolie einge-
setzt wird, das seinerseits in genügender Qualität nur auf
einer mit PP beschichteten Oberfläche haftet. Sowohl
die PET- als auch die PP-Beschichtung sind im industri-
ellen Maßstab erprobt und bewährt.
[0005] Die bei der Bildung der Deckelöffnung 26 ent-
stehende Schnittkante 21 ist indes nicht mehr beschich-
tet. Eine rohe Schnittkante auf der Innenseite des Dek-
kelrings ist allenfalls bei trockenem Füllgut und kurzer
Lagerdauer nicht weiter problematisch; in der Regel aber
ist Korrosion die Folge, welche das Füllgut unerwünscht
beeinflusst und z.B. Lebensmittel geschmacklich beein-
trächtigen kann. Dieser Folge wird bekannterweise be-
gegnet, indem der Deckelring auf seiner Innenseite mit
einem eingerollten Randbereich bei der Schnittkante, ei-
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nem so genannten "retort-curl" versehen wird. Dadurch
wird die rohe Schnittkante durch einen Oberflächenbe-
reich des Deckelrings verdeckt und ist für das Füllgut
meistens nicht mehr zugänglich. Nachteilig sind bei die-
ser Lösung die vergleichsweise hohen Produktionsko-
sten, die insbesondere auf der Seite des Werkzeugs an-
fallen. Vor allem ist aber nachteilig, dass der retort-curl
bis heute nicht mit der geforderten hohen und gleichmäs-
sigen Qualität in grosser Serie, bei Massenproduktion,
herstellbar ist. Nur geringste Abweichungen in der Pro-
duktion führen zur unregelmässigen Ausbildung des re-
tort-curls derart, dass die Schnittkante nicht zuverlässig
abgedeckt ist. Schon eine leichte Veränderung im Quer-
schnitt des eingerollten Wandabschnitts führt dazu, dass
die Schnittkante nicht durchgehend am entsprechenden
Oberflächenbereich des Deckelrings anliegt, so dass das
Füllgut zur unbeschichteten Schnittkante gelangen kann.
[0006] Aus WO 01/07330 ist eine Lösung bekannt ge-
worden, bei welcher ein Deckelring aus unbeschichtetem
Blech ausgestanzt wird. Dies hat zur Folge, dass das
ausgestanzte Innenteil, das natürlich ebenfalls unbe-
schichtet ist, leicht wieder verwendbar ist, was die Ma-
terialkosten der entsprechend hergestellten Deckelringe
senkt. Die nachfolgende Beschichtung des geformten
Deckelrings muss als Pulverbeschichtung erfolgen, da
die herkömmlichen, für die Beschichtung von Blechtafeln
geeigneten Methoden nicht anwendbar sind. Diese Lö-
sung bringt es einerseits mit sich, dass die Schnittkante
ebenfalls beschichtet ist; nachteilig ist aber, dass die Pul-
verbeschichtung eines geometrisch komplizierteren Kör-
pers, z.B. eines Deckelrings, in der geforderten Qualität
schwierig erreichbar und dementsprechend nur bedingt
industrietauglich ist. Aus WO 2006/092073 ist es be-
kannt, die Schnittkante separat mit Hotmelt-Material zu
beschichten. EP-A-0 090 957 schlägt vor, den Randbe-
reich der Deckelöffnung zur Deckelaussenseite umzu-
biegen, wodurch die Schnittkante ausserhalb des Füll-
gutraumes des Gebindes zu liegen kommt. Dies er-
schwert aber das Aufbringen der Abreissfolie.

Darstellung der Erfindung

[0007] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die
genannten Nachteile von Gebinden mit Aufreissdeckeln
bzw. von Aufreissdeckeln zu vermeiden.
[0008] Diese Aufgabe wird mit einem Gebinde nach
Anspruch 1 gelöst.
[0009] Da die Schnittkante der Deckelöffnung im Be-
festigungsbereich des Deckels am Gebinderumpf liegt
und somit benachbart zum oberen Deckelrand liegt, ist
sie dem Kontakt mit dem Füllgut des Gebindes nicht aus-
gesetzt. Die Schnittkante ist dadurch zwischen dem be-
schichteten Rumpf und dem beschichteten Deckel ein-
geschlossen. Somit ergibt sich auf einfach herstellbare
Weise ein Schutz der Schnittkante gegen Korrosion.
[0010] Vorzugsweise ist der Deckel am Gebinderumpf
mittels eines Falzes verbunden. Dabei ist es bevorzugt,
dass die Schnittkante bei der nicht gefalzten Rumpfin-

nenseite liegt, so dass die Schnittkante nicht im eigent-
lichen gefalzten Bereich zu liegen kommt. Dies erlaubt
die Herstellung des Falzes auf herkömmlichen Vorrich-
tungen zur Bildung des Falzes. Bei einer weiteren Aus-
führungsform kann die Schnittkante so weit in den Falz-
bereich verlegt werden, dass sie in der Falzverbindung
selber liegt; auch dabei kann eine Herstellung mit her-
kömmlichen oder allenfalls leicht modifizierten Falzwerk-
zeugen möglich sein. Bevorzugterweise wird die Schnitt-
kante durch eine Masse abgedeckt, welche vorzugswei-
se die Dichtmasse der Falzverbindung ist. Bevorzugter-
weise ist der Biegeradius bei der Deckelöffnung grösser
oder gleich 1 mm. Damit können Abplatzungen oder Ab-
splitterungen der Beschichtung des Deckelringes sicher
vermieden werden.
[0011] Der Erfindung liegt weiter die Aufgabe zu Grun-
de, einen Aufreissdeckel bzw. einen Aufreissdeckelring
für das erfindungsgemässe Gebinde zu schaffen.
[0012] Dies erfolgt mit den Merkmalen des Anspruchs
9 bzw. des Anspruchs 11.
[0013] Dadurch, dass die Schnittkante der Deckelöff-
nung bis in den Bereich der Deckelkernwand geführt ist,
ergibt sich einem mit diesem Deckel versehenen Gebin-
de der für das Gebinde geschilderte Vorteil.
[0014] Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zur
Herstellung eines Gebindes mit einem Aufreissdeckel
bzw. eines Aufreissdeckels. Diese Verfahren sind durch
die Merkmale der Ansprüche 12 bzw. 14 definiert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen und aus
den anhand der Zeichnungen nachfolgend dargestellten
Ausführungsbeispielen. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines Gebindes
mit einem Aufreissdeckel;
Figuren 2 bis 8 verschiedene Stadien der Herstel-
lung von Aufreissdeckeln nach Stand der Technik;
Figur 9 eine Ansicht des Deckelrandes;
Figur 10 eine Ansicht einer Falzverbindung zwi-
schen Deckel und Gebinderumpf;
Figur 11 eine Ansicht einer Ausführungsform der Er-
findung; und
Figur 12 eine Ansicht einer weiteren Ausführungs-
form der Erfindung.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0016] In den Figuren dargestellte Grössenverhältnis-
se sind rein beispielhaft gezeigt und sind nicht einschrän-
kend auszulegen. In den Figuren bezeichnen gleiche Be-
zugszeichen strukturell bzw. funktionell gleich wirkende
Komponenten. Die Geometrie der Verpackung bzw. des
Gebindes, und damit des Deckels, ist nicht auf runde
Verpackungskörper beschränkt; ovale, rechteckige oder
andere Formen sind ebenso möglich. Vorliegend sollen
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solche Formen in der Bezeichnung "Gebinde", "Aufreiss-
deckel" und "Aufreissdeckelring" stets eingeschlossen
sein. Der Begriff "Aufreissdeckelring" bezeichnet hier ei-
nen Träger für eine Siegelfolie. Der Gebinderumpf kann
ebenfalls aus Metall bestehen, kann aber auch aus ei-
nem anderen Material bestehen, so insbesondere aus
einem Karton enthaltenden Material oder aus einem
Schichtmaterial, aus z.B. Karton und Aluminium.
[0017] Figur 1 zeigt ein Gebinde 1 mit einem Rumpf 4
und mit einem Aufreissdeckel 2, dessen Deckelöffnung
durch die Aufreissfolie 25 verschlossen ist. Diese ist mit
einer Lasche 28 zum Wegreissen der Folie vom Deckel-
ring versehen ist. In der Ansicht von Figur 1 ist kein Un-
terschied des Gebindes nach Stand der Technik zu ei-
nem erfindungsgemässen Gebinde ersichtlich. Die Figu-
ren 2 bis 8 zeigen das Vorgehen nach Stand der Technik,
das bereits vorstehend erläutert worden ist und welches
auch als bevorzugtes Beispiel für die Bildung eines er-
findungsgemässen Aufreissdeckels bzw. Aufreissdek-
kelringes vorgesehen werden kann, mit Ausnahme des
erfindungsgemässen Aspektes des Schutzes der freien
Schnittkante, die bei den erfindungsgemässen Ausfüh-
rungen mit der Bezugsziffer 3 bezeichnet ist. In diesem
Sinne wird zur Bildung des Aufreissdeckels auf die vor-
stehende Schilderung des Standes der Technik verwie-
sen und diese hier übernommen. Das Gebinde weist fer-
ner einen Bodendeckel 5 auf, der insbesondere als mit-
tels eines Falzes am Rumpf befestigter Metallboden aus-
geführt sein kann.
[0018] Die Befestigung des Aufreissdeckels 2 am Ge-
binde kann auf beliebige bekannte Weise erfolgen, so-
weit sie mit dem nachfolgend geschilderten Schutz der
Schnittkante kompatibel ist. Bevorzugt ist indes eine
Falzverbindung von Aufreissdeckel und Gebinderumpf.
Figur 9 zeigt die Ausbildung des gebindeseitigen Dek-
kelrandes für die Falzverbindung, und Figur 10 zeigt eine
entsprechende Falzverbindung von Deckel und Rumpf,
wie dies dem Fachmann bekannt ist.
[0019] In Figur 9 ist dabei nur ein Teil des Deckels 2
im Querschnitt ersichtlich. Diese Ausführungsform des
Deckels weist, wie in den Figuren 2-8, einen Falzrand 30
(seaming panel) auf, welcher deckelaussenseitig mit ei-
ner Anrollung 31 (curl) versehen ist. Innenseitig ist am
Falzrand eine Dichtmasse 8 vorgesehen. Zur nicht dar-
gestellten Entnahmeöffnung hin weist der Deckel 2 einen
Falzrandradius 32 (seaming panel radius) auf, mit dem
der Falzrand in die Deckelkernwand 34 (chuck wall) über-
geht, auf welche Kernwand der Kerntiefenradius 33 folgt
(chuck wall radius). Die genannten Radien mit der Dek-
kelkernwand ergeben die Deckel-Kerntiefe d (counter-
sink depth). Wird ein solcher Deckel 2 mit dem Gebin-
derumpf, welcher deckelseitig mit einem Bördel (flange)
versehen ist, durch Falzung verbunden, so ergibt sich
die Verbindung gemäss Figur 10. Die Falzverbindung
wird auf für den Fachmann bekannte Weise hergestellt,
indem ein Verschliesskopf in den Deckel eingreift und
aussenseitig nacheinander verschiedene V-Rollen die
Falzung vornehmen. Die fertige Verbindung gemäss Fi-

gur 10, worin gleiche Bezugszeichen wie in Figur 9 glei-
che Elemente bezeichnen, erfolgt dadurch, dass ein um-
gefalzter Rumpfhaken 37 (body hook) mit dem Deckel-
haken 38 (endhook) in Eingriff ist. Dadurch ergibt sich
eine stabile Verbindung zwischen dem Deckel 2 und dem
Rumpf 4, wobei die Deckelkernwand 34, wie gezeigt, an
der Rumpfinnenseite 7 anliegen kann. Die erwähnte
Dichtungsmasse 8 (lining compound) dichtet die Falz-
verbindung ab.
[0020] Figur 11 zeigt nun eine bevorzugte Ausgestal-
tung des erfindungsgemässen Gebindes 1 bzw. Auf-
reissdeckels 2 bzw. Aufreissdeckelringes. Dabei ist wie-
derum ein Teil des Gebindes und des Deckels darge-
stellt. Ersichtlich ist, dass anders als bei dem Deckel 20
der Figuren 2-8 gemäss Stand der Technik die Schnitt-
kante 3 des Deckels in den Befestigungsbereich des
Deckels 2 am Rumpf 4 geführt ist. Dies ist für die bevor-
zugte Ausführungsform als Falzverbindung gezeigt. Die
Verbindung zwischen Deckel 2 und Rumpf 4 könnte aber
auch auf andere Weise rein mechanisch durch Form-
schluss und/oder Reibschluss oder Klebung oder Heiss-
Siegelung oder eine Kombination solcher Befestigungs-
arten vorgenommen werden. Wesentlich ist dabei je-
weils, dass die Schnittkante 3 in den Befestigungsbe-
reich zurückgeführt ist, so dass sie insbesondere gegen-
über dem Füllgut im Wesentlichen durch den Deckel 2
und die Rumpfinnenseite 7 vollständig eingeschlossen
ist. Dieser Einschluss kann durch eine Dichtungsmasse,
einen Klebstoff, oder ein Heiss-Siegelmittel noch verbes-
sert werden. Primär erfolgt der Schutz der Schnittkante
3 aber durch das Zurückführen bis in den Befestigungs-
bereich. Figur 11 zeigt dabei eine stark vergrösserte Dar-
stellung. Bei einem Deckeldurchmesser von ca. 50 mm
beträgt die Länge des zurück gebogenen Teils von der
Deckelöffnung bzw. Entnahmeöffnung 26 bis in den Be-
festigungs- bzw. Falzbereich 6 z.B. 7,8 mm. Natürlich
sind diese Zahlenangaben nur als Beispiel zu betrachten.
Ersichtlich ist, dass in diesem bevorzugten Beispiel die
Schnittkante 3 mit ihrem einen Eckbereich an der Innen-
seite des Rumpfes 7 anliegt und an der anderen Seite
der Schnittkante 3 von der Kernwand 34 beaufschlagt
wird, so dass sich ein vollständiger Schutz der Schnitt-
kante 3 ergibt. Diese ist durch die Rückführung in den
Befestigungsbereich 6 nach oben hin zum Falzrand 30
geführt, aber bei diesem Beispiel nicht in die eigentliche
Falzverbindung mit Rumpfhaken und Deckelhaken ein-
gebunden. Bei einer anderen Ausführungsform könnte
die Schnittkante 3 bis über den Rumpfhakenradius 30
geführt sein, so dass die Schnittkante 3 in die Falzung 6
eingezogen ist. Bevorzugterweise ist die in Figur 11 nicht
dargestellte Dichtungsmasse 8 derart vorgesehen, dass
sie bis zur Schnittkante 3 gelangt und diese ebenfalls
abdeckt.
[0021] An die Entnahmeöffnung 26 anschliessend er-
gibt sich ein Flansch 40, direkt anschliessend an den
Biegerand 13, der aus dem doppelten Blechmaterial 41
und 42 des Deckels 2 gebildet ist. Diese Ausführung, die
sich durch das Zurückführen der Schnittkante in den Be-
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festigungsbereich 6 ergibt, ist für die Siegelung der Auf-
reissfolie 25 vorteilhaft, da besonders bei der Heizung
durch Induktion mehr Wärmeenergie in den doppelten
Flansch eingebracht werden kann. Da durch die Zurück-
führung auf der Unterseite des Flansches in der Regel
eine Polypropylenbeschichtung vorhanden ist, muss
dem bei der Ausgestaltung des unteren Heisssiegelkop-
fes Beachtung geschenkt werden, in dem dieser z.B. mit
einer Antihaft-Beschichtung versehen ist, um ein Anhaf-
ten an der siegelfähigen Polypropylen-Beschichtung zu
vermeiden.
[0022] Figur 12 zeigt eine weitere Ausführungsform
bei welcher die Biegung 43 am Rand der Deckelöffnung
26 mit einem Radius R ausgeführt ist, welcher bevorzug-
terweise grösser als ca. 1 mm ist. Auf diese Weise wird
ein Absplittern der PP-Beschichtung beim Umbiegen si-
cher vermieden.

Patentansprüche

1. Gebinde(1) mit einem Aufreissdeckel (2, 28), da-
durch gekennzeichnet, dass die Schnittkante (3)
der Deckelöffnung (26) im Befestigungsbereich (6)
des Dekkels am Gebinderumpf (4) liegt.

2. Gebinde nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Deckel (2) am Gebinderumpf (4) mit-
tels einer Falzverbindung (6) verbunden ist.

3. Gebinde nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schnittkante (3) an der Rump-
finnenseite (7) liegt.

4. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schnittkante (3)
zwischen der Rumpfinnenseite (7) und der Deckel-
kernwand (34) liegt.

5. Gebinde nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schnittkante in der Falzverbindung (6)
liegt.

6. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schnittkante (3)
durch eine Masse (8) abgedeckt ist, welche vorzugs-
weise die Dichtmasse einer Falzverbindung des
Deckels mit dem Gebinderumpf ist.

7. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Biegeradius des
Deckelrandes (43) bei der Deckelöffnung (26) grös-
ser oder gleich 1 Millimeter ist.

8. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckelring aus
Metall gebildet ist.

9. Aufreissdeckel (2) für ein Gebinde nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schnittkante (3) der Deckelöffnung bis in den Be-
reich der Deckelkernwand (34) zurück geführt ist.

10. Aufreissdeckel nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Biegeradius des Biegerandes
(43) bei der Deckelöffnung (26) grösser oder gleich
1 Millimeter ist.

11. Aufreissdeckelring (2) für einen Aufreissdeckel nach
einem der Ansprüche 9 oder 10 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schnittkante (3) der Deckelöff-
nung bis in den Bereich der Deckelkernwand (34)
geführt ist.

12. Verfahren zur Herstellung eines Gebindes (1) mit
einem Aufreissdeckel (2), dadurch gekennzeich-
net, dass bei dem Aufreissdeckel die Bildung der
Deckelöffnung (26) derart erfolgt, dass beim Umbie-
gen der Schnittkante (3) der Deckelöffnung ein dop-
pelter Flansch (40, 41 ,42) gebildet wird und die
Schnittkante bis in den Bereich der Deckelkernwand
(34) geführt wird, und dass der Aufreissdeckel mit
einer Falzverbindung (6) am Gebinderumpf (4) be-
festigt wird, wobei die Schnittkante zwischen Dek-
kelkernwand (34) und Rumpfinnenseite (7) aufge-
nommen wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtmasse (8) der Falzverbin-
dung derart vorgesehen wird, dass sie die Schnitt-
kante (3) abdeckt.

14. Verfahren zur Herstellung eines Aufreissdeckels (2)
oder eines Aufreissdeckelringes, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei dem Aufreissdeckel bzw. dem
Aufreissdeckelring die Bildung der Deckelöffnung
(26) derart erfolgt, dass beim Umbiegen der Schnitt-
kante (3) der Deckelöffnung ein doppelter Flansch
(40, 41 ,42) gebildet wird und die Schnittkante (3)
bis in den Bereich der Deckelkernwand (34) geführt
wird.
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